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Nr. 13 vom 07.05.2026

1. Sitzung des Kreistages des Landkreises Erlan-
gen-Höchstadt der kommunalen Wahlperiode 
2026 - 2032

Die konstituierende Sitzung des Kreistages für die Wahlperiode 
2026 – 2032 des Landkreises Erlangen-Höchstadt findet am

Montag, den 11.05.2026,
um 10:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Landratsamtes,
im Erdgeschoss, Raum-Nr. 029, 

Nägelsbachstr. 1, 91052 Erlangen,

statt.

Die konstituierende Sitzung des Kreistages ist öffentlich und hat 
folgende Tagesordnung:

1.	 Vereidigung der neu gewählten Damen und Herren Kreisrätin-
nen und Kreisräte

2.	 Sitzordnung im Kreistag

3.	 Genehmigung der Niederschrift der 40. Sitzung des Kreistages 
vom 27.04.2026

4.	 Benennung der Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter

5.	 Wahl der Stellvertreterinnen/der Stellvertreter des Landrates 
und deren/dessen Vereidigung

6.	 Bestellung der weiteren Stellvertreterin/des weiteren Stellvertre-
ters des Landrates

7.	 Bestellung der Mitglieder des Kreisausschusses (12 Mitglieder) 
sowie der Stellvertreter

8.	 Bestellung der Mitglieder der weiteren Ausschüsse (16 Mitglie-
der) sowie der Stellvertreter

a)	Schul- und Bauausschuss
b)	Ausschuss für Krankenhausangelegenheiten und Gesund-

heitsfürsorge
c)	Ausschuss für Umweltfragen, Klimaschutz und Abfallwirt-

schaft
d)	Ausschuss für soziale Angelegenheiten

9.	 Bestellung der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sowie der 
Stellvertreter

10.	Bestellung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses            
(7 Mitglieder) sowie der Stellvertreter mit Bestimmung der/des 
Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses und deren/
dessen Stellvertreterin/Stellvertreters

11.	Bestellung der Verbandsräte bei den Zweckverbänden (jeweils 
mit Stellvertretern)

a)	Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum 
Erlangen-Ost in Spardorf (6 Mitglieder)

b)	Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogen
aurach (3 Mitglieder)

c)	Fernwasserversorgung Franken (1 Mitglied)
d)	Abfallwirtschaft in der Stadt Erlangen und im Landkreis 

Erlangen-Höchstadt (5 Mitglieder)
e)	Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (1 Mitglied)

12.	Bestellung der Vertreter des Landkreises Erlangen-Höchstadt im 
Planungsausschuss des Planungsverbandes Region Nürnberg 
(mit Stellvertretern)

13.	Regelung der Vertretung des Landrates in den Zweckverbän-
den

a)	Tierkörperbeseitigung Nordbayern (ZVTBN)
b)	Sondermüllentsorgung Mittelfranken
c)	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg (ZRFN)
d)	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Fürth

14.	Benennung der Vertreter in der Trägerversammlung und im 
Beirat des Jobcenters Erlangen-Höchstadt

15.	Bildung von Arbeitskreisen und Bestellung der Mitglieder

16.	Übertragung personalrechtlicher Befugnisse auf den Landrat 
und die Ausschüsse nach Art. 38 Abs. 1 Landkreisordnung für 
den Freistaat Bayern (LKrO)

Alexander Tritthart
Landrat

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und 
der Fahrerlaubnisverordnung (FeV); 

Öffentliche Zustellung

Gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 des Bayerischen Verwal-
tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 01.01.1983 (BayRS 2010-2-I) wird folgen-
des Schreiben an 

Frau Zając, Dominika
zuletzt wohnhaft: 90562 Kalchreuth - OT Röckenhof,
Ob.Schöllenb. Str. 7

öffentlich zugestellt:

Bescheid des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt vom 29.04.2026, 
Az. 61 143/20193618.

Das Schreiben kann während der Dienststunden von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und zusätzlich am Dienstag von 
14:00 bis 16:00 Uhr und am Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Führerscheinstelle, Nägels-
bachstr. 1, 91052 Erlangen, Erdgeschoss, roter Bereich, Zimmer 
0.08, eingesehen werden.
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Der Bescheid ist an dem Tag als zugestellt anzusehen, an dem seit 
dem Tag des Aushangs zwei Wochen verstrichen sind.

Durch die öffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Erlangen, 29.04.2026
Landratsamt Erlangen-Höchstadt

Hassgall


